
ANHANG

zur Friedhofsordnung für die Pfarre Weilbach

Die Friedhofgebührenordnung bildet einen in-
tegrierenden Bestandteil der diözesanen Fried-
hofordnung 2OtO. Sie tritt aufgrund eines
Beschlusses des Fachausschusses für Finanzen

des Pfarrgemeinderates {Finanzausschuss) nach

erfolgter kirchenaufsichtsbehördlicher Geneh-
migung mit der ortsüblichen Kundmachung in

Kraft.

NUTZUNGSGEBTiHREN

1,. Beim Ersterwerb eines Nutzungsrechtes
sind einmalige Gebühren zu entrichten:

a) Wandgräber (Epitaphien)

Einfachwandgrab

Doppelwandgrab

b) Reihengräber

Einfachreihengra b

Doppelreihengra b

c) Urnengräber (neuer Bereich)

Des Weiteren wird eine Nutzungsgebühr für die
Dauer von 10 Jahren zu entrichten:

a) Wandgräber (Epitaphien)

Einfachwandgrab

Doppelwandgrab

b)Reihengräber

Einfachreihengrab

Doppelreihengrab

c) Urnengräber (neuer Bereich)

2. Die Nachlösegebühr für Familiengräber
beträgt für die Dauer von weiteren 2 Jahren:

a) Wandgräber (Epitaphien)

Einfachreihengrab

Doppelreihengra b

c) Urnengräber

€32,00

€ 48,00

€ 32,00

3. Alle Gräber sind entsprechend der
vorhandenen Bodenqualität nach Möglichkeit
a ls Tiefgräber a nzulegen.

4. Beijeder Beisetzung einer Leiche in einer
bereits eingelösten Grabstätte ist die

Nachlösegebühr ab dem Ende des eingelösten
Zeitraumes bis zum Ablauf der
Verwesungsdauer der zuletzt beigesetzten

Leiche aufzuzahlen.

Die Aufzahlung auf die Nachlösegebühr ist bei

Urnenbeilegungen entsprechend dem

vorhergehenden Absatz bis zur Dauer von

mindestens 10 Jahren zu entrichten.

5. Bei Urnenbeisetzungen im Erdgrab sind
Urnen bzw. Aschenkapseln zu verwenden, die
biologisch abbaubar sind.

6. Die Gebühren für die Benützung der
allgemeinen Friedhofanlagen (2. B.

Wasserversorgung, Wegerhaltung, Abfall-
abtransport, Toilettenanlagen) sind in die

Gebühren gemäß Ziffer t und 2 eingerechnet.

7. Die Leichenhallengebühren betragen
für die Benützung:

a)Aussegnungshalle

b) Friedhofswagen

c) Kranzständer per Stück

d) Kondulenzbuchständer

e) Beistelltisch mit Weihwasser-
kessel, Apergill, Altarleuchter,
Partenoberteil, Kreuzstä nder

Reinigung der Aussegnungshalle

€ 18,00

€ 14,00

€2,00

€7,00

€ 14,00

€ 20,00

Einfachwandgrab

Doppelwandgrab

b) Reihengräber

€ 160,00

€240,00

€ 160,00

€240,00

€ 300,00

€ L60,00

€240,00

€ 160,00

€240,00

€ 300,00

€ 32,00

€ 48,00



8. Die Friedhofuerwaltung ist nicht
verpflichtet, Teilzahlungen anzunehmen und

bereits fällige Nachlösegebühren einzuma hnen.

9. Bei Begräbnissen ist eine
Verwaltungsabgabe in der Höhe von € 1-5,- zu

entrichten

10. Die für kirchliche Funktionen zu

entrichtenden Gebühren sind der jeweils
geltenden diözesanen Stola- und Stipendien-
Ordnung zu entnehmen.

]-I. Als Abmaße der Gräber sind die
ortsüblichen Maße zu verwenden.

L2. Ansprechpartner für Friedhofsan-
gelegenheiten: Fr. Helga Vorauer, Tel.

0660/123762s

n,hu V Qe, -S

,,;i,:: ..',,..,-,,...,i ;."',t,',.. r-..:; r''" 1-'''

,,ir - ,i,.:i;u Lii'i,1, ili:i:i;jiili',.j:3 i"tt,'i*Sä "i 
rn

:)ri{ i a- ,{ Ll,qq .,..,,,,., ?n,l.k Lril-'::. ,8,r.4 ,o.1. o,(,.Aoll{-

li; ; i:r J i'.r ; ; ü i", i it i; i ; Ü ;l u ;; Ü r-, i L; i li r, ;, i u f ,

_-1-l

-'1-.v\^---

: ff.;
K*,LB#

i :,: üil Öri..r ; I i i13 * )Firi rltifti_.

i': ",'\

&#*a,,ü**&l':1, ü
Bischöfliche Notarin Vi'.

1i ii513ii)
Ar-wftfiü -Sh


